
Anhang 8 zur Verwaltungsverordnung des Personalamtes Graubünden vom 28. Oktober 2008  
Leistungs- und Spontanprämie 
 

1. Leistungsprämie (LP) 

1.1  Ausrichtungskriterien  
 
Leistungsprämie (LP) 
 
• Grundsätzlich richten sich die Auszahlungskriterien nach Art. 24 PG. 
• Der den Dienststellen zugewiesene Betrag wird nach dem Leistungsprinzip an maximal ca. 60% der 

Mitarbeitenden (exkl. Dienststellenleitende, nebenamtliche Mitarbeitende, Lernende sowie Praktikantin-
nen und Praktikanten) verteilt. 

• Voraussetzung für die Ausrichtung ist eine erfolgte MAB mit der Gesamtbeurteilung ‚übertroffen’ oder 
allenfalls ‚erfüllt’. 

• Die zugewiesenen Leistungsprämien dürfen sich im Bereich von minimal 400 Franken bis maximal 
8000 Franken pro Person bewegen. 

• Die Dienststellenleitenden können einen Betrag von max. 20 % für die Verwendung von Spontanprämi-
en während des Jahres und für die Honorierung von Teamleistungen zurückbehalten. 

• Nebenamtliche Mitarbeitende, Lernende sowie Praktikantinnen und Praktikanten sind von der LP aus-
genommen. 

 
Spontanprämien (SP) 
 
• Die SP finanzieren sich aus dem Rückbehalt von max. 20% der Summe für Leistungsprämien. 
• Die SP ist gedacht für die sofortige Honorierung von besonderen Leistungen oder Engagements. Be-

günstigte sind Einzelpersonen als auch Teams (inkl. nebenamtliche Mitarbeitende, Lernende sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten). 

• Der Rückbehalt für SP kann auch für die Honorierung von Teamleistungen, z.B. in Form von gemein-
samen Veranstaltungen oder Anlässen verwendet werden. 

• Eine SP wird nicht in bar, sondern in Form eines Gutscheins oder eines Sachwertes mit Rechnung 
ausgerichtet. 

• Der Wert einer SP beträgt maximal Fr. 400 für eine Einzelperson. 
• Die Rechnungsbelege werden von der DS kontiert (Konto 5121.3013) und direkt dem Personalamt zum 

Visum zugestellt. Die DS ist für die Einhaltung des reservierten Betrages verantwortlich. 
 



1.2 Ablauf 
Datum Personalamt Departement Dienststellen 

 
 
05.03.2009 
 
 
 
 
12.03.2009 
 
 
 
 
 
März – Mai 09 
 
 
Spätestens  
Juni 2009  
 
 
 
2. Quartal 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

2. Kontaktperson im PA 
Für Fragen im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Leistungsprämie oder der Spontanprämie steht 
Ihnen Marco Vinzens, Leiter Lohnmanagement, zur Verfügung. 
 
E-Mail: marco.vinzens@pa.gr.ch  
Telefon intern: 32 46 
 
Chur, 05.03.2009 

Verteilvorschlag 
pro Dienststelle 
(Summe) 

Zuteilung an DS 
ohne Rückbehalt, 
evt. mit Korrektur  

Namensliste 
Vorschlag  
 
Rückbehalt  
Spontanprämie  
max. 20 % 

Vollzug  

Vollzugsmeldung 
 Kenntnisnahme 

Zuteilungsformular 
Für die Dienststel-
len (Namensliste) 

Auszahlung 


